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Turn- und Sportverein Bad Aibling 1861 e.V. 

  

D A T E N S C H U T Z O R D N U N G 
Stand 30. Juli 2020 

 

 

 
  

1. Allgemeines 

Die Datenschutzordnung regelt den Datenschutz, der als „§19 Datenschutz“ in der 

Satzung verankert ist. Sie schreibt die im Verein verbindlich zu befolgenden 

Regelungen zum Datenschutz fest. Sie wird auf Grundlage der aktuellen Gesetzeslage 

vom Vorstand aktualisiert und vom Vereinsausschuss erlassen. 

Für eine leichtere Lesbarkeit wird stellvertretend für alle Geschlechter die männliche 

Form verwendet. Sie soll als geschlechtsneutrale Form verstanden werden. 

 

2. Regelungen zum Datenschutz 

2.1 Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins und der 

Verpflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen 

Landesportverband (BLSV) und aus der Mitgliedschaft in dessen zuständigen 

Sportfachverbänden ergeben, werden im Verein unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie 

des Bundesdatenschutzgesetzes neue Fassung (BDSG) die wie folgt aufgeführten 

personenbezogenen Daten von Vereinsmitgliedern, Funktionsträgern, 

Übungsleitern und Wettkampfrichtern digital gespeichert. 

 Vor der digitalen Speicherung der Daten muss hierzu die schriftliche Zustimmung 

der betroffenen Personen vorliegen. Die digitale Erfassung der Mitgliederdaten 

erfolgt unter der Maßgabe, dass die Mitglieder dieser mit der Beitrittserklärung 

zustimmen. 
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 Folgende persönliche Daten werden digital gespeichert: 

a) über Vereinsmitglieder: 

Name, Vorname, Wohnadresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Familienstand, Schwerbehinderung, 

Ausbildungsstand, Bankverbindung, Beitrittsdatum, Abteilungszugehörigkeit, 

Mitgliedschaftsstatus. 

b) über Übungsleiter: 

Name, Vorname, Wohnadresse, Telefonnummern, E-Mailadresse, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Bankverbindung, Übungsleiterscheine, 

Sportartenzugehörigkeit, ÜL-Verträge, Stundenabrechnungen, 

Entgelte/Rechnungen. 

c) Über Wettkampfrichter: 

Name, Vorname, Wohnadresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Bankverbindung, Ausbildungsstand, 

Sportartenzugehörigkeit 

 

Anhang 1: „TuS Mitgliedsantrag mit Datenschutzerklärung“ 

 

 

2.2 Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist 

es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderem als dem zur 

jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekanntzugeben, 

Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch 

nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort. 

 

2.3 Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) ist der Verein 

verpflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung persönliche Daten seiner Mitglieder 

an den BLSV zu melden. Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im 

Verein eine Zuordnung zu Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für 

Verwaltungs- und Organisationswecke bzw. zur Durchführung des 

Wettkampfbetriebs die erforderlichen Daten betroffener Vereinsmitglieder zur 

Verfügung gestellt. 

 

 An den Sportverband BLSV werden folgende persönliche Daten über 

Vereinsmitglieder gemeldet: 

Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum,  

der für den Abteilungssport zuständige Sportfachverband. 
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An Sportfachverbände werden im Rahmen der Beteiligung an Wettkämpfen 

folgende persönlichen Daten über Vereinsmitglieder zur Verfügung gestellt: 

Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Vereinszugehörigkeit, Zugehörigkeit 

zu einer Wettkampfgruppe, erworbene Titel. 

 

2.4 Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen der 

Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen 

Zwecken verwendet werden, Mitgliedern, Funktionsträgern, Übungsleitern und 

Wettkampfrichtern bei Darlegung eines berechtigten Interesses Einsicht in das 

Mitgliederverzeichnis gewähren. 

 

2.5 Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen 

Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos 

seiner Mitglieder. Gemäß Art 21 DSGVO steht den Mitgliedern im Einzelfall ein 

Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung „aufgrund besonderer Situationen“ zu. 

 

Der Verein darf die personenbezogenen Daten 

    Name, Vorname, Alter, Geschlecht, ausgeübte Sportarten, 

    sportliche Erfolge sowie persönliches Bildmaterial einzelner Mitglieder  

im Rahmen der Außendarstellung des Vereins auf den Internetseiten des Turn- 

und Sportvereins Bad Aibling 1861 e.V. und auf denen seiner Abteilungen 

veröffentlichen und zu diesem Zweck auch Printmedien (z.B. Tageszeitung 

"Mangfallbote“) und Telemedien (z.B. lokalen Fernsehsendern) sowie 

elektronischen Medien (z.B. Internetseiten von Sportfachverbänden) zur 

Verfügung stellen. 

 

Wenn ein Vereinsmitglied Widerspruch gegen eine Veröffentlichung eingelegt hat, 

wägt der Verein ab, welches Interesse im Einzelfall überwiegt. 

 

Anhang 2: „Praktische Hinweise zur Veröffentlichung von Fotos im Vereinsbereich“ gibt 

eine Hilfestellung zur Beurteilung von Fotos und zur Vorgehensweise vor 

Veröffentlichung. 
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2.6 Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und 

Zwecke hinausgehende Verarbeitung personenbezogener Daten ist dem Verein – 

abgesehen von einer ausdrücklichen Einwilligung des Mitglieds – nur erlaubt, 

sofern der Verein aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung hierzu verpflichtet ist 

oder sofern die Verarbeitung der Erfüllung eines Vertrages mit der betroffenen 

Person oder zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins oder eines Dritten 

dient, sofern nicht die Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Ein 

Datenverkauf ist nicht statthaft. 

 

2.7 Jedes Mitglied, jeder Funktionsträger, Übungsleiter und Wettkampfrichter hat im 

Rahmen der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der DSGVO und des BDSG, 

das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person verarbeiteten Daten, deren 

etwaige Empfänger und den Zweck der Verarbeitung sowie das Recht auf 

Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und 

Übertragbarkeit seiner Daten. 

 

2.8 Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, 

sobald deren Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. 

 Personenbezogene Daten werden bei Beendigung der Mitgliedschaft nicht 

gelöscht, wenn diese Daten einer gesetzlichen oder satzungsgemäßen 

Aufbewahrungsfrist unterliegen. Ist dies der Fall, werden die personenbezogenen 

Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der 

Aufbewahrungspflicht gelöscht. 

Beispiel: Daten, welche die Kassengeschäfte betreffen, müssen entsprechend der 

steuerrechtlichen Bestimmungen bis zu 10 Jahre aufbewahrt werden. 

 

 

 

 

Beschlossen durch den Vereinsausschuss in der Sitzung vom __.__.2021 

Bad Aibling, den __.__.2021 
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Anhang 1: „TuS Mitgliedsantrag mit Datenschutzerklärung“ 
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Anhang 2: „Praktische Hinweise zur Veröffentlichung von Fotos im Vereinsbereich“ 

Quelle: Anwaltsbüro47; Rechtsanwälte Rupp, Zipp, Meyer und Wank; Augsburg, 
https://www.anwaltsbuero47.de/fotorecht-im-verein/, 08.07.2020 

- Vor Veröffentlichung ist die Zustimmung des Fotografen einzuholen. 

- Grundsätzlich gilt die Ausgangslage, dass für jede Person, die auf dem Bild erkennbar 
abgebildet ist, deren Einwilligung vorliegen muss. 

- Im Fall von Minderjährigen ist die Zustimmung eines oder beider gesetzlicher Vertreter 
einzuholen. 

- Wer damit rechnen muss, mit auf eine Aufnahme zu geraten und sich dennoch nicht entfernt, 
erklärt damit noch nicht seine Einwilligung. 

- Personen auf Fotos dürfen ohne deren Zustimmung erkennbar wiedergegeben werden, 
wenn diese Personen lediglich Beiwerk eines Hauptmotivs sind. 

- Mannschaftsfotos stellen ein bewusstes Posieren vor der Kamera dar, so dass im 
Allgemeinen davon ausgegangen werden kann, dass damit auch das Einverständnis zur 
Veröffentlichung verbunden ist. 

- Werden Spiele oder Wettkämpfe vor Publikum ausgetragen und sind sie ihrem Charakter 
nach öffentliche Veranstaltungen, so wird auch hier die Veröffentlichung von Aufnahmen 
regelmäßig zustimmungsfrei sein. 

- Wichtig ist, dass der/die Abgebildete nicht als Individuum herausgestellt, sondern als Mitglied 
der Gruppe oder Teilnehmer der Veranstaltung abgebildet wird. Zulässig sind deshalb Bilder, 
die das Geschehen wiedergeben, unzulässig Porträtaufnahmen von Teilnehmern. 

- Das allgemeine Persönlichkeitsrecht lässt die Veröffentlichung von entstellenden, die Würde 
der Person verletzenden Abbildungen (z.B. sehr unvorteilhafte Haltung, unbewusste Gesten, 
Verletzung) nicht zu. 

- Eine Einwilligung kann vermutet werden, wenn sich eine Person im Bewusstsein fotografiert 
zu werden ins Bild drängt oder bewusst vor der Kamera posiert. 

- Wird der Abgebildete für das Foto bezahlt, kann ebenfalls eine Einwilligung zur 
Veröffentlichung vermutet werden. 

- Bei Vereinsveranstaltungen oder ähnlichen Events kann bereits eine der vorgenannten 
Ausnahmeregelungen greifen und die Einholung einer individuellen Einwilligung überflüssig 
machen.  

- Ist bei einer Veranstaltung zu erwarten, dass gezielt über einzelne Teilnehmer berichtet und 
Fotos oder Filmaufnahmen verwenden werden, sollte vorher die Einwilligung eingeholt und 
diese schriftlich fixiert werden.  

- Es ist möglich, bereits im Aufnahmeantrag (Beitrittserklärung, Mitgliedsantrag) für 
Neumitglieder einen Hinweis aufzunehmen, dass im Rahmen von Vereinsveranstaltungen, 
an denen das Mitglied teilnimmt, Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden und das 
Mitglied seine Einwilligung erteilt, diese Aufnahmen im Rahmen der Berichterstattung über 
dieses Ereignis in der Vereinszeitschrift und im Internet (auf der Homepage des Vereins) zu 
verwenden. Das Mitglied muss darauf hingewiesen werden, dass es seine Einwilligung 
jederzeit widerrufen kann. 


